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Auszug aus der Satzung des DSB  

in der Fassung vom 16. Mai 2015 

 

§ 2 Aufgaben, Grundsätze (1)  … 

(2)  Der Bund fördert den fairen Schachsport. Er bekämpft in 
Zusammenarbeit mit dem Weltschachbund (FIDE) und der 
Europäischen Schachunion (ECU) jede Form der Manipula-
tion insbesondere die Verwendung verbotener technischer 
Hilfsmittel. 

(3)  … 

(4)  Der Bund verurteilt jegliche Form von Gewalt, unab-
hängig davon ob sie körperlicher oder seelischer Art ist; er 
verurteilt jedwedes Verhalten, das das Recht auf sexuelle 
Selbstbestimmung verletzt. 

§ 5 (1)  … 

(2)  Schachvereine und Schachabteilungen sowie deren 
Einzelmitglieder sind kraft ihrer Zugehörigkeit zu einem dem 
Bund angehörigen Landesverband mittelbar auch Mitglieder 
des Bundes und in dieser Eigenschaft den Ordnungen des 
Bundes unterworfen. 

 

§ 55 Sanktionen 

(1)  Gegen Mitglieder nach § 4 und § 5 Abs. 2 können durch 
den Bund Sanktionen verhängt werden, wenn sie 

1. trotz Abmahnung unter Hinweis auf mögliche Sanktio-
nen die ihnen dem Bund gegenüber obliegenden Pflich-
ten nicht erfüllen oder Beschlüsse der Bundesorgane 
nicht beachten, 

2. sich schwerer Verstöße gegen die Grundsätze des Bundes 
zuschulden kommen lassen, 

3. die Interessen oder das Ansehen des Bundes schädigen. 

4.  sich schwerwiegender Verstöße gegen die Grundsätze 
des § 2 Abs. 2 oder des § 2 Abs. 4 schuldig machen. 

(2)  Die Sanktionen sind: 

1. förmliche Missbilligung, 

2. Verwarnung, 

3. Geldbußen bis zu 1.000,00 €, 

4. Funktionssperre für die Dauer bis zu fünf Jahren oder 
lebenslang, 

5. Spielsperre für die Dauer bis zu fünf Jahren oder 
lebenslang. 

(3)  Sanktionen gem. Abs. 2 können auch gegenüber Personen 
verhängt werden, die nicht Mitglied des Bundes oder einer 
Mitgliedsorganisation des Bundes sind oder aus anderen 
Gründen der Sanktionsgewalt des Bundes unterworfen sind. 
§§ 56 bis 60 finden entsprechende Anwendung. 

 

§ 56 Ausschluss 

(1)  Ist ein Verstoß gemäß § 55 so schwerwiegend, dass die 
Verhängung einer Sanktion zur Erfüllung ihres Zweckes nicht 
ausreicht, kann auf Ausschluss aus dem Bund erkannt werden. 

(2)  Bei Wegfall der Voraussetzungen für die Mitgliedschaft 
nach § 4 Abs. 2 ist ein Ausschlussverfahren einzuleiten. 

 

 

§ 61 Ordnungsmaßnahmen im Spielbetrieb 

(1) Die den Spielbetrieb regelnden Ordnungen des Bundes 
und der DSJ können bei Verstößen folgende Maßnahmen 
vorsehen: 

1. für den Schiedsrichter: 

a) Ermahnung, 
b) Verwarnung, 
c) Verweis, 
d) Zeitstrafen, 
e) Annullierung von Spielergebnissen und 

Anordnungen von Wiederholungsspielen, 
f) Erkennung auf Verlust von Partien, 
g) Ausschluss von der laufenden Runde, 
h)  Ausschluss von der laufenden Veranstaltung, 
i) Anordnung, den Spielraum zu verlassen, 
j) Anordnung, den Zuschauerraum zu verlassen, 

2. für den Turnierleiter über Nr. 1 hinaus: 

a) Punktabzug, 
b) Geldbußen bis zu 100 €, 

3. für den Bundesturnierdirektor, den Referenten für 
Frauenschach und den Referenten für Seniorenschach 
oder das zuständige Mitglied des Vorstands der DSJ über 
Nr. 1 und 2 hinaus: 

a) Geldbußen bis zu 1.000 €, 
b) Spielsperren für die Dauer bis zu drei Jahren, 
c) Zwangsabstieg. 

Die Maßnahmen können nebeneinander verhängt werden. 

Die Grundsätze des rechtlichen Gehörs und der Verhältnis-
mäßigkeit sind anzuwenden. Die Entscheidungen sind hin-
sichtlich des festgestellten Sachverhalts, der Notwendigkeit 
der Maßnahme und der Abwägung zur Art der Maßnahme 
schriftlich zu begründen. Auf die schriftliche Begründung 
kann bei Maßnahmen nach Nr. 1 verzichtet werden, wenn der 
Betroffene die Maßnahme akzeptiert. In diesem Falle ist ein 
kurzer Bericht zu den Turnierunterlagen zu nehmen. 

(2)  Gegen Mitglieder nach § 4 und § 5 Abs. 2 sowie gegen 
Dritte kann auch das Präsidium Sanktionen gem. §§ 55 
Abs. 2, 56 verhängen, wenn sie 

1.  sich während einer Schachpartie unzulässiger Hilfsmittel 
bedienen und hierdurch das Spielergebnis zu 
beeinflussen suchen oder hieran mitwirken oder 

2.  in sonstiger Weise unzulässig Einfluss auf Verlauf oder 
Ergebnis eines Schachwettkampfes zu nehmen suchen,  

Die Maßnahmen können neben solchen nach Abs. 1 oder § 62 
verhängt werden. Die §§ 57 bis 60 gelten entsprechend. 

(3)  Zur Feststellung von Verstößen nach Abs. 2 können die 
Turnierordnung und die Turnierausschreibung den Spielern 
Pflichten zur Mitwirkung an der Aufklärung auferlegen. Die 
Verletzung dieser Pflichten steht der positiven Feststellung 
eines Verstoßes gleich. 

(4)  Das Präsidium kann ein laufendes Sanktionsverfahren an 
sich ziehen, um eine Maßnahme nach § 55 Abs. 2 Nr. 4 oder 5 
oder nach § 56 zu verhängen. 

(5)  Für die Entscheidung über Rechtsmittel gegen 
Maßnahmen nach Abs. 1 ist das Bundesturniergericht 
zuständig. 



 

Auszug aus der Turnierordnung des Deutschen 
Schachbundes e.V. 
in der Fassung vom 07. Mai 2016 

 

A-13 Ordnungsmaßnahmen 

A-13.1 Bei Verstößen gegen die Turnierordnung können 
gegen Spieler, Vereine oder Tochtergesellschaften iS der 
Tz. A-5.3.2 die nachfolgenden Strafen verhängt werden. Meh-
rere Strafen können nebeneinander verhängt werden. Nicht-
antritt bei Einzelmeisterschaften gilt als Verstoß gegen die 
Turnierordnung. 

A-13.1.1 Maßnahmen des Schiedsrichters: 

a) Ermahnung 
b) Verwarnung 
c) Verweis 
d) Zeitstrafen, 
e) Annullierung von Spielergebnissen und Anordnung von 

Wiederholungsspielen 
f) Erkennung auf Verlust von Partien, 
g) Ausschluss von der laufenden Runde, 
h)  Ausschluss aus der laufenden Veranstaltung 
i) Anordnung, den Spielraum zu verlassen, 
j) Anordnung, den Zuschauerraum zu verlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-13.1.2 Maßnahmen des zuständigen Turnierleiters über 
Tz. A-13.1.1 hinaus: 

a) Punktabzug, 
b) Geldbußen bis zu € 200,00 und Geldbußen wegen 

Nichtantritts. 
A-13.1.3 Maßnahmen des Bundesturnierdirektors oder der 
Referenten für Frauen- bzw. Seniorenschach über Tz. A-
13.1.1 und A-13.1.2 hinaus: 

a) Geldbußen bis zu € 1 000,00, 
b) Spielsperren für die Dauer von bis zu drei Jahren, 
c) Zwangsabstieg. 

A-13.2 Maßnahmen nach A-13.1 können auch verhängt 
werden, wenn ein Spieler sich entgegen der Anordnung des 
Schiedsrichters weigert, den Inhalt seiner Kleidung, Taschen 
oder Gepäckstücke oder eine Überprüfung elektronischer 
Geräte zuzulassen. 

A-13.3 Im Wiederholungsfall kann der zuständige 
Amtsträger das Doppelte der vorgesehenen Höhe der 
Geldbuße verhängen. Hierbei können auch Verstöße in den 
zurückliegenden zwei Spieljahren berücksichtigt werden. 
Geldbußen wegen Nichtantritts einzelner Spieler eines 
Mannschaftswettkampfes sind hiervon ausgenommen. 

A-13.4 Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist anzu-
wenden. Die Entscheidungen sind hinsichtlich des festge-
stellten Sachverhalts, der Notwendigkeit der Maßnahme und 
der Abwägungen zur Art der Maßnahme schriftlich zu be-
gründen. Auf die schriftliche Begründung kann bei Maßnah-
men nach Tz. A-13.1.1 verzichtet werden, wenn der Betrof-
fene die Maßnahme akzeptiert. In diesem Falle ist ein kurzer 
Bericht zu den Turnierunterlagen zu nehmen. 

 

 

 


